
Hinweise 

 

1 Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Stadt Emmerich am Rhein oder dem Rheinischen Amt für 
Bodendenkmalpflege unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz 
NRW). 
 
Bei Aufdeckung etwaiger Relikte des ehemaligen Gebäudes des Lehrerseminars an 
der Bergstraße soll eine fotografische Dokumentation und deren Übergabe an das an 
das Ortsarchiv des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege erfolgen. 

 

2 Bei Durchführung von Erdarbeiten können ggf. Kampfmittelfunde auftreten. Der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) bei der Bezirksregierung Düsseldorf empfiehlt 
daher eine geophysikalische Unterscuchung der Grundstücksflächen, auf denen ein 
Eingriff in den Boden stattfinden soll. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, etc. ist grundsätzlich eine Sicherheitsdetektion gemäß „Merkblatt 
für das Einbringen von Sondierungsbohrungen des KBD“ durchzuführen. 

 

3 Das Gutachten „Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Aufstellung des Bebauungs-
plans EL 11/1 -Bergstraße / Südost-„ der StadtUmBau Ingenieursgesellschaft mbH, 
Kevelaer vom 10.10.2014 ist Bestandteil der Begründung dieses Bebauungsplanes. 

 

4 Das Gutachten zur Bodenuntersuchung des Belages des Tennenplatzes der Firma 
Hydronik, Emmerich vom 17.04.2015 ist Bestandteil der Begründung dieses Bebau-
ungsplanes. 
 
Das Gutachten weist nach, dass unterhalb der Deckschicht des Tennenplatzes 
Schlacken eingebaut sind, deren Gehalt an Schwermetallen die Prüfwerte der 
BBodSchV für den Wirkungspfad Boden-Mensch überschreitet. Im Falle von Eingrif-
fen in den Boden in diesem Bereich im Zusammenhang mit Bauvorhaben ist der Ten-
nenbelag vor Baubeginn bis mindestens 25 cm unter Geländeoberkante auszuheben 
und zu entsorgen oder unter nachfolgend vollversiegelter Fläche umzulagern. Die 
Maßnahme ist mit der Unteren Bodenschutzbehörde im Rahmen der Genehmigungs-
planung abzustimmen.  

 

5 Um das Brutgeschäft innerhalb des Plangebiets und seiner direkten Umgebung zu 
sichern, sind Erschließungsarbeiten außerhalb der Brutzeit durchzuführen. 

 Für den Schutz der im näheren Baubereich befindlichen Gehölze ist folgendes zu 
beachten: 

• Der zulässige Stammabstand für Baumaßnahmen im Bereich von Bäumen von 
2,50 m ist einzuhalten. 

• Im Sinne von § 14 BauO NRW müssen zu erhaltende Bäume, Sträucher und 
sonstige Bepflanzungen während der Bauarbeiten durch geeignete Vorkehrungen 
geschützt und ausreichend bewässert werden. 



• Während der Baumaßnahme ist die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzen-
beständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ bindend. 

• Erarbeiten sind im Bereich der Kronentraufen in Handschachtung oder mittels 
Sauggerät durchzuführen. 

• Als Schutz gegen das Befahren der Kronentraufen mit schwerem Gerät ist ein 
Bauzaun aufzustellen. 

• Eventuell erforderliche Schnitte an Krone und Wurzeln sind gemäß ZTV Baum-
pflege durchzuführen. 

 

 


